
 

www.paxeuropa-bpe.de

Bürgerbewegung PAX EUROPA e.V.  
Bundesgeschäftsstelle
Mendener Straße 31 
58710 Menden 

Aufklären statt Verschleiern!

V.i.S.d.P.: Gerhard Kizina, Bundesgeschäftsführer

Unterstützen Sie unsere wichtige Aufklärungsarbeit, die sich 
ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und Spendengeldern 
finanziert, druch eine Spende:
Spendenkonto: Bürgerbewegung PAX EUROPA
IBAN DE51 4455 1210 0001 5658 52
BIC WELADED1HEM

kontakt@paxeuropa-bpe.de



Zunehmend begegnet einem in Gaststätten und Im-
-

bensmittelverpackungen angebrachten Hinweisen der 

sich dahinter? Was bedeutet das für den Verbraucher? 
Dieses Faltblatt informiert über die Herkunft und Be-
deutung des Begriffs Halal und legt dabei das Augen-
merk auf Halal-Fleisch.

Der Begriff Halal stammt aus dem Arabischen und be-
deutet soviel wie islamkonform, schariakonform, den 

-
tel bezogen bedeutet dies, dass diese den islamischen 
Essensvorschriften genügen bzw. entsprechend produ-
ziert wurden. So dürfen etwa Speisen keinen Alkohol 
und keine Produkte vom Schwein enthalten. 

 

durchgeschnitten wird und sie bis zum Todesein

Halal-Fleischprodukte werden in Kantinen, Mensen, 
Schulküchen, Krankenhäusern, Restaurants, Jugend-

-
tern, in auf Halal-Produkte spezialisierten Geschäften, 
auf Flug-/Schiffsreisen, Wochenmärkten angeboten. 
Ein bekanntes Beispiel für ein Halal-Fleischprodukt ist 
der beliebte Döner, dessen Fleisch teilweise von be-

für Halal-Fleischprodukte bzw. für die Art der Schlach-
tung, das heißt, ob diese mit oder ohne eine vorausge-
gangene Betäubung der Tiere erfolgte. Käufer können 
somit unbewusst Halal-Fleisch erwerben und damit un-
gewollt die im Falle des betäubungslosen Schächtens 
praktizierte Tierquälerei unterstützen.

 

In islamischen Metzgereien und Schlachthöfen in 
Deutschland; im benachbarten europäischen Ausland 
wie zum Beispiel in Belgien, in den Niederlanden oder 
in Frankreich

Hasentiere

Islamische Rechtsgelehrte, Imame, islamische Halal-

Nein.
Wer besteht auf die Durchführung von  

Streng gläubige Muslime, muslimische Metzger/
Schlachter, islamische Organisationen, Islamverbände

Generell verbietet das deutsche Tierschutzgesetz 
das betäubungslose Schlachten von Nutztieren.  
Rechtliche Grundlage für das betäubungslose Schäch-
ten stellt die unter Berufung auf religiöse Gründe ge-
schaffene Ausnahmeregelung in Paragraph 4a, Absatz 
2 Nr. 2 des deutschen Tierschutzgesetzes dar.

                                                    

Die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung spricht 
sich gegen das betäubungslose Schlachten von Tieren 
aus. Die Ausnahmeregelung verstößt damit gegen den 
Mehrheitswillen des Souverän. 

-
rung des betäubungslosen Schächtens widerspricht 
in eklatantem Maße der Tatsache, dass die deutsche 
Bevölkerung dem Tierschutz einen hohen Stellenwert 
beimisst und der Tierschutz sogar im Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland zum Staatsziel 
ernannt worden ist.  
 

Die grundgesetzlich gewährleistete freie Religions-
ausübung endet dort, wo sie durch allgemeingültige 

-
setzen unterzuordnen. 
Bei industriell erzeugtem Halal-Fleisch für den anony-
men Verbrauchermarkt führt die Ausnahmeregelung 
darüber hinaus ihren ursprünglichen Gedanken ad ab-
surdum und verfügt über keine rechtliche Grundlage. 
Wer kann schließlich garantieren, dass ausschließlich 
Moslems, die sich den islamischen Essensvorschriften 

-
regelung produziertes Halal-Fleisch erwerben bzw. 
konsumieren? 

Streng gläubige Moslems, moslemische Metzger/
Schlachter, islamische Organisationen, Islamverbände

Nicht-Moslems dürfen der Argumentation der 
Ausnahmeregelung nach kein von betäubungslos 
geschächteten Tieren stammendes Fleisch erwer-
ben, da für sie die Ausnahmeregelung keine Gültig-
keit besitzt und keine Anwendung finden darf.


